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o "~~",, 1 1',:,; rtL 7 (' n... der {I,boeordnoten c.obak jvv/;\Ti/J? J1I ... -) und Genossen - /' 

an don Herrn Bundesminister fUr Soziale Verwaltung, 

betreffend Unfallversicherung der Ortsvorstehor. 

Die geffiählten Mitglieder der Gemeindevertretungen sind auf 

Grund des Bundesgesetzes vom 21.6.1968, Novolle zum Beamten-, 

Kranken- und Unfallvorsichorungsgo8otz gegen Unfälle in Aus­

Ubung ihrer Tätigkeit als Gemeindofunktionäre unfallversichert. 

Durch die Gemeindezusammenlogungon in den verschiedenen Bun­

dosländern wurden auf Grund der gesetzlichen Bestimmung on für 

einzelne Ortsteile Ortsvorstehor bestellt, die nicht Mitglie-

der des Gemeinderates sein müssen. Als Ortsvorsteher, wenn 

sie nicht Mitglieder des Gemeinderates sind, haben sie ~einer­

lei Versicherungsschutz nach dem Beamten-, Kranken- uÖd 'Un~ 

fallversicherungsgesetz. 

Auf Grund der derzeitigen Gesetzeslage ist nur die Anzahl von 

Gemeinderatsmitgliedern versichert, die sich auf Grund der' 

Anzahl der Wahlberechtigten ergibt. Es dürfen daher weder 

mehr noch weniger Mitglieder versichert ~erden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Bundesminister folgende 

A n fra gen 

1.) Werden Sie eihen Gesetzesentwurf einbringen, nach ~em die 

Ortsvorsteher in die Unfallversicherung der r;li tgliedor des 

Gemeinderates einbezogen ~erden ? 

2.) Wenn ja, wann kann mit der Einbringung einer diesbezüglichen 

Gesetzesnovelle gerechnet werden ? 
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